
 

 

 

Vier-Tore-Stadt  
Neubrandenburg 

Anfrage 
 
gemäß § 7 der Hauptsatzung 
 
Anfragen Nr.: ANF/VII/0232   
    
  
Gegenstand:  Vollstreckung GEZ 

 

 

Behandlung:  öffentlich 
  
Anfrage vom: 26.02.2024 
  
Einreicher: Ratsherr Robert Schnell 
  
  
  

 



Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

anbei erhalten Sie heute meinen Fragenkatalog mit der Bitte um Beantwortung. 

 

 

1. Vollstreckt die Stadt GEZ Rundfunkgebührenrückstände ? 

2. Wenn 1. zutrifft, wie viele Anfragen / Fälle auf Vollstreckung bzw Zwangsvollstreckung der 

GEZ Rundfunkgebühren, Mahngebühren und ähnlichen Außenständen im Zusammenhang 

mit der GEZ „Rundfunkgebühr“ hat die Stadt in den Jahren 2019 bis 2024 erhalten? Bitte 

nach Jahren aufschlüsseln. 

3. Welchen Personalaufwand in Arbeitsstunden verursacht diese Vollstreckung und 

Zwangsvollstreckung von GEZ „Rundfunkgebühren? Bitte nach Jahren aufschlüsseln 2019 

bis 2024. 

4. Wie oft wurde im Rahmen dieser Vollstreckungsmaßnahme eine Kontopfändung und 

Lohnpfändungen durchgeführt? Bitte nach Jahren aufschlüsseln 2019 bis 2024  

5. Was sind die üblichen Maßnahmen der Vollstreckung/ Zwangsvollstreckung die im 

Rahmen der GEZ „Rundfunkgebühren“ angewandt werden? 

6. Welche Summen wurden in den Jahren 2019 bis 2024 erfolgreich vollstreckt und an die 

GEZ ausgekehrt? 

7. Welche Kosten entstehen der Stadt für die Vollstreckung/Zwangsvollstreckung von GEZ 

„Rundfunkgebühren“ pro Jahr im Zeitraum 2019 – 2024? 

8. Beabsichtigt die Stadt die Vollstreckung/ Zwangsvollstreckung für die GEZ einzustellen? 

9. Wie beurteilt die Stadt die rechtlichen Möglichkeiten die Vollstreckung/ 

Zwangsvollstreckung für die GEZ einzustellen? 

10. Welchen Anteil nehmen Vollstreckungen/ Zwangsvollstreckungen für die GEZ am 

Gesamtvolumen der Vollstreckungen/ Zwangsvollstreckungen der Stadt ein?  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Robert Schnell 

 

 

 

Neubrandenburg, den 26.02.2024  








